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Öffentliche Verkehrsmittel: 

Vom Hbf Buslinie 17  
Haltestelle Bezirksregierung II 
(Albrecht-Thaer-Str.) 

Mit der DB Richtung  

Gronau oder Rheine  

bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

 

 

Aktenzeichen: 

26.01.01.07 Nr. 147-20  
 
 
 
Auskunft erteilt: 

Herr Steiner 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-1448 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-81448 

Raum: N 3021 , ? 

E-Mail: 

andreas.steiner 
@brms.nrw.de 
 

 
Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die geänderte 

Post- und Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 

Dienstgebäude: 

A.- Thaer- Str. 9 
48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

 
Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 – 3300 

 
 

 

 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 
 

 
 
 
 
 

Stadt Hamm 
Bauordnungsamt 
z. H. Herrn Litschke 
G.- Heinemann- Str. 10         
59065 Hamm 
 

 
Luftfahrthindernisse außerhalb von Bauschutzbereichen; 
Errichtung von 2 Windkraftanlagen in Hamm, Flur 45, Flurstücke 46 und 
17 
Ihr Schreiben vom 20.11.2020, Az.: 915-63.0003 + 0004/16/1.6.2  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Litschke, 
 
auf Ihr Bezugsschreiben erteile ich meine Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 
LuftVG zu dem oben näher bezeichneten Bauvorhaben wie folgt: 
 
Aus zivilen Hindernisgründen und militärischen Flugbetriebsgründen 
gegen die Errichtung der Windkraftanlagen mit max. Höhen von  
1. 306,00 m ü. NN, 223,00 m ü. G und 
2. 322,00 m ü. NN, 241,00 m ü. G. 
 
keine Einwendungen, wenn eine Tages- und Nachtkennzeichnung ge-
mäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (AVV; NfL 1-2051-20 vom 24.09.2020) angebracht 
und eine Veröffentlichung als Luftfahrthindernis veranlasst wird.  
 
Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlagen erforderlich ist, 
sind die Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; 
im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge  
a) außen beginnend 6 m orange – 6 m weiß – 6 m orange oder  
b) außen beginnend mit 6 m rot - 6 m weiß oder grau - 6 m rot zu kenn-
zeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß 
(RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrs-
orange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die 
Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. 

 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der WKA ist das Maschinenhaus auf 
halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem 2 m hohen orange/ roten 
Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/ 
oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente 
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dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite 
beanspruchen. 
 
Der Mast ist mit einem 3 m hohem Farbring in orange/ rot, beginnend in 
40 m über Grund/ Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser 
Streifen 6 m hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen 
oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.  
 
Am geplanten Standort können abhängig von der Hindernissituation er-
gänzend auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, ge-
mäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Ab-
kommens) gefordert werden, wenn dieses für die sichere Durchführung 
des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tagesfeuer muss auf 
dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Außer-
halb von Hindernisbegrenzungsflächen an Flugplätzen darf das Tages-
feuer um mehr als 50 m überragt werden. 
  
Die Nachtkennzeichnung von WEA'en mit einer maximalen Höhe von 
315 m ü. Grund/ Wasser erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot 
ES. 
 
In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, be-
stehend aus Hindernisfeuer (ES), am Turm auf der halben Höhe zwi-
schen Grund/ Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschi-
nenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, 
kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 m nach 
oben/ unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung 
mindestens 2 Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarot-
kennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach 
des Maschinenhauses anzubringen. 
 
Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei 
Stillstand des Rotors sowie bei einer Blinkfrequenz synchronen Dreh-
zahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Der Ein-
schaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter 
gem. der AVV, Nr. 3.9. 
 
Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Ein-
satz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dieses 
ist mir anzuzeigen. Da sich der Standort aller Anlagen außerhalb 
des kontrollierten Luftraums befindet, bestehen aus zivilen und 
militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine Beden-
ken gegen die Einrichtung einer BNK. 
 
Das Feuer W rot, bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass im-
mer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung zu sehen ist. Gegebenen-
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falls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinen-
hausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen - angebracht werden. Da-
bei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron 
blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, 
damit die Feuer der WEA während der Blinkphase nicht durch einen 
Flügel des Rotors verdeckt werden. 
 
Die Blinkfolge der Feuer auf WEA’en ist zu synchronisieren. Die Taktfol-
ge ist auf 00.00.00 Sekunden gem. UTC mit einer zulässigen Null- 
Punkte- Verschiebung von +/- 50 ms zu starten. 
 
Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Um-
schaltung auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer 
Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 
 
Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch 
auf ein Ersatzstromnetz umschalten. 
 
Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen 
können als Windenergieanlagenblöcke zusammengefasst werden. 
Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen am der Peripherie des Blocks, 
nicht aber innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kennzeich-
nung durch Feuer für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Überragen 
einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die die sie umgebe-
nen Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer 
Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs würde ich die Peripheriebe-
feuerung untersagen.  
 
Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED), 
kann auf ein Reserveleuchtmittel verzichtet werden, wenn die Betriebs-
dauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % 
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss 
eine entsprechende Mitteilung an den Betreiber erfolgen. 
 
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der 
NOTAM- Zentrale in Frankfurt/ Main unter der Rufnummer 06103 707 
5555 oder per E- Mail notam.office@dfs.de  unverzüglich bekannt zu 
geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu be-
heben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM- Zentrale unver-
züglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von 2 
Wochen nicht möglich, ist die NOTAM- Zentrale und die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nach Ablauf von 2 Wochen erneut zu informieren. 
 
Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversor-
gung muss ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb 
der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederherstellung der Spannungs-

mailto:notam.office@dfs.de
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versorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen 
Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversor-
gung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die 
Infrarotkennzeichnung.  
 
Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, 
rot“ und Feuer W rot ES ist nur bei Verwendung der vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmess-
geräte möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen 
des Anhangs 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.  
 
Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit 
einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nacht-
kennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen. 
 
Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen 
der jeweiligen Hindernishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versor-
gen. 
 
Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu 
beheben. 
 
Da die WEA aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröf-
fentlicht werden muss, sind, erwarte ich, dass mir der Baubeginn 
unaufgefordert rechtzeitig unter Angabe meines Aktenzeichens 
26.01.01.07 Nr. 147-20 bekannt geben wird. Dabei sind folgende 
endgültige Veröffentlichungsdaten für die Anlage anzugeben:  
 
1. Mindestens 6 Wochen vor Baubeginn dieses Datum und 
2. Spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermes-

sungsdaten zu übermitteln, um die Vergabe der ENR- Nr. und die 
endgültige Veröffentlichung in die Wege leiten zu können. 
 
Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgen-
den Details: 
a. DFS- Bearbeitungsnummer 
b. Name des Standortes 
c. Art des Luftfahrthindernisses 

d. Geogr. Standortkoordinaten Grad, Min., Sek. mit Angabe des 
Bezugsellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem 

GPS-Empfänger gemessen) 
e. Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] 
f. Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92] 
g. Art der Kennzeichnung [Beschreibung] 
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Kostenentscheidung: 
 
Gem. §§ 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 der Kostenverordnung der Luftfahrtver-
waltung (LuftKostV) vom 14.02.1984 (BGBl. I S. 346) in Verbindung mit 
Abschnitt V Ziffer 13 des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV in der 
zurzeit gültigen Fassung wird für diese Zustimmung eine Gebühr in Hö-
he von  
 
600,00 € (in Worten: sechshundert Euro, 2- mal 300,00 €) erhoben.  
 
Das Gebührenverzeichnis sieht einen Gebührenrahmen von 70,00 € bis 
5.000,00 € für die Zustimmung zu Bauvorhaben (§§ 12, 14, 15 und 17 
LuftVG) vor. Die Gebühr wird in dieser Höhe unter Berücksichtigung des 
mit dieser Entscheidung verbundenen Verwaltungsaufwandes festge-
setzt und bewegt sich im unteren Bereich des festgesetzten Gebühren-
rahmens, 
 
Ich bitte um Überweisung des Betrages innerhalb von zwei Wochen auf 
das nachstehend genannte Konto: 
 
HELABA, IBAN: DE59 3005 0000 0001 6835 15 
 
Bitte geben Sie bei der Zahlung unbedingt das folgende Geschäftszei-
chen an: 
 
7331400000768876, Nr. 147-20 
 
Ohne diese Angabe kann eine Zuordnung der Zahlung nicht erfolgen. 
Eine Gebührenbefreiung im Sinne von § 8 VwKostG kommt nicht in Be-
tracht, da Sie die Gebühren Dritten auferlegen können und der ur-
sprungsbescheid Kostenfrei gewesen ist. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Gebührenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 
Arnsberg, erhoben werden.  
 
Die Klage ist schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift beim Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 
(GV.NRW 2012 S. 548) eingereicht werden. 
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerech-
net werden. 
Eine allein gegen die Gebührenfestsetzung erhobene Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung und befreit nicht von einer fristgerechten Zah-
lung. 
Hinweis: 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektroni-
schen Rechtsverkehr finden Sie auf der Homepage des Oberverwal-
tungsgerichts Nordrhein-Westfalen und des Verwaltungsgerichts Müns-
ter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez.: 
Andreas Steiner 


